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Allgemein

Titel / Bezeichnung Bündische Verhandlungen vom 8. August 1648

Datum 08.08.1648 

Bemerkung zur Datierung Kalender: wohl alter Stil 

Verzeichnungsstufe Einzelstück 

Institution Staatsarchiv Graubünden 

Beschreibung

Sprachen Deutsch 

Form und Inhalt - Streit um eine Stiftung ("constitut") in Tirano, wobei man sich gegen Einmischungen
des Bischofs von Como wehrt (46v) - Weisung an den Podestà von Tirano zum
Umgang mit Totschlägern (47r) - Weisung an Podestà von Morbegno wegen der
Gefangennahme eines Bewaffneten ohne Waffenschein (47v) - Forts. von 025a.07:
Der Bischof von Chur protestiert wegen der nicht erfolgten Überlassung des
Kapuzinerhauses in Sta. Maria. Darum sollen sich die Kommissäre vor Ort kümmern
(47v) - Salärbestimmungen (48r, vorgängig Streichung dazu) - Anweisung zur
Befreiung des Inhaftierten ohne Waffenschein (48r) - Ein inhaftierter "Pfaff" von
Morbegno soll – gegen Revers – an den Bischof von Como ausgeliefert werden (48r)
- Die Traktanden zum Waffentragen der Geistlichen und zu Verteuerungen von
Getreide werden verschoben (48r) 
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